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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1988

Norm

ARHG §70

Eur Auslieferungsübk Art14

Rechtssatz

Ein aus der vereinfachten Auslieferung im allgemeinen ableitbarer Verzicht auf die Einhaltung der Spezialität kann bei

ausdrücklichen gegenteiligen Erklärungen des ausliefernden Staates nicht angenommen werden.
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